
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/2/23 95/02/0174
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1996

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

VStG §19;

VStG §24;

VwRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 86/04/0160 E 17. Februar 1987 RS 1

Stammrechtssatz

Der Verfahrensgrundsatz, die Verwaltungsbehörde habe von Amts wegen vorzugehen, enthebt den Beschuldigten

auch im Verwaltungsstrafrecht nicht der Verp:ichtung, zur Ermittlung des maßgebenden Sachverhaltes beizutragen,

wobei dem Beschuldigten die Verp:ichtung insbesondere dort zukommt, wo ein Sachverhalt nur iZm dem

Beschuldigten geklärt werden kann, wenn also der amtswegigen behördlichen Erhebung im Hinblick auf die nach den

materiell-rechtlichen Verwaltungsvorschriften zu beachtenden Tatbestandsmerkmale faktische Grenzen gesetzt sind.

Unterlässt der Beschuldigte somit die entsprechenden Angaben über sein Einkommen, so hat die Behörde eine

Schätzung des Einkommens vorzunehmen. Moniert der Beschuldigte diesen Schätzungsvorgang, so hat er

insbesondere durch konkretisierte Ausführungen darzutun, weshalb die von der Strafbehörde getroAenen

Feststellungen den für die Errechnung ihres Einkommens maßgebenden Umständen nicht entsprechen, und darf sich

nicht auf allgemein gehaltene Formulierungen beschränken.
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